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01_Allgemeines

Die “allgemeinen Geschäftsbedingungen” bilden einen integrierten Bestandteil jeder zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber getroffenen Vereinbarung.
Mit Auftragserteilung hat der Auftraggeber die “allgemeinen Geschäftsbedingungen” unwiderrruflich anerkannt. Änderungen oder Ergänzungen haben
nur dann Gültigkeit, wenn diese vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt werden.

02_Offerte und Preise

Sämtliche Offerte sind freibleibend. Mündliche Absprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers. Es gelten die zum Zeitpunkt der
Lieferung gültigen Verkaufspreise. Diese verstehen sich ab Werk und zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei allen Anfertigungen
gilt eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 20 % als akzeptiert. Dies unter voller Inrechnungstellung der tatsächlichen Liefermenge.

03_Informationen

Alle vom Auftragnehmer veröffentlichten Informationen sind freibleibend und können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden. Irrtümer
sind vorbehalten.

04_Storno

Aufträge können nur mit den Einverständnis des Auftragnehmers storniert werden. Im Falle eines Stornos hat der Auftragnehmer das Recht, neben den
bereits erbrachten Leistungen uns angefallenen Kosten eine angemessene Stornogebühr zu verrechnen.

05_Druckvorlagen

Die Wiedergabe aller uns übergebenen Vorlagen geschieht in der Vorraussetzung, dass der Auftraggeber die Verantwortung für das Recht der
Vervielfältigung auf sich nimmt. Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für beigestellte Vorlagen (Bilder, Texte, Muster, etc.) die während der
Produktion verändert, beschädigt oder unbrauchbar werden.

06_beigestellte Textilien

Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für beigestellte Textilien, die während der Produktion verändert, beschädigt oder unbrauchbar werden.

07_Werbung

Der Auftragnehmer hat die Berechtigung, angefertigte Entwürfe und Produkte uneingeschränkt für eigene Werbezwecke zu nutzen.

08_Impressum

Der Auftragnehmer ist zur Anbringung seines Firmenwortlautes einschließlich des dazugehörigen Corporate Design auf jedem von ihm entworfenen und
ausgeführten Objekt in angemessener Größe berechtigt.

09_Urheberrechtliche Bestimmungen und Nutzungsrechte

Das gesetzliche Urheberrecht obliegt dem Auftragnehmer. Die dem Auftraggeber eingeräumten Nutzungsrechte dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung
des Auftragnehmers als Urheber an Dritte übertragen werden. Der Auftraggeber ist erst nach ordnungsgemäßer Bezahlung des vereinbarten Honorars
befugt, die urheberrechtlich geschützten Leistungen in der vereinbarten Art und Weise zu nutzen. Nachahmungen, welcher Art auch immer, sind unzulässig.
Die Entwurfsoriginale bleiben Eigentum des Urhebers.

10_Schutzrechte

Das Copyright für alle bildlichen Darstellungen und Inhalte von Werbemitteln der Firma GWZ liegt bei der Firma GWZ und darf ohne deren schriftliche
Genehmigung nicht anderweitig verwendet werden.

11_Lieferzeit

Angegebene Liefertermine verstehen sich stets vorraussichtlich und sind unverbindlich. Unvorhersehbare Ereignisse wie höhere Gewalt oder Verschulden
des Transporteurs entbinden den Auftragnehmer von der Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen während deren Dauer und auch hinsichtlich
deren Folgen und verlängern die Ausführungsfristen entsprechend.

12_Gewährleistung

Es werden nur Mängelrügen anerkannt, die nach Lieferung/Erbringung der Leistung innerhalb von 14 Tagen schriftlich angezeigt wurden. Geringfügige
Abweichungen von +/- 5% zwischen bestellter und gelieferter Ware hinsichtlich Farbe, Qualität und Maße berechtigen nicht zu Mängelrügen. Mängel
eines Teiles der Lieferung berechtigen nicht zur Beanstandung der ganzen Lieferung. Der Auftragnehmer hat wahlweise das Recht der Nachbesserung
oder der Ersatzlieferung. Schadenersatzansprüche werden nur im Höchstausmaß des Rechnungsbetrages anerkannt und ausschließlich in natura
geleistet. Die Geltendmachung von Folgeschäden gilt als ausnahmslos ausgeschlossen.

13_Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in der Höhe von 12% fällig;
weiters sind sämtliche Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Es werden nur an den Auftragnehmer direkt geleistete Zahlungen anerkannt. Bei
Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtungen steht dem Auftragnehmer das Recht zu, den Auftrag nicht auszuführen bzw. nach Setzung einer Nachfrist
von 7 Tagen ohne weitere Mahnfrist die bereits gelieferte Ware oder Beschriftung sofort zu entfernen, wobei das Entgelt für die Leistung, soweit sie
erbracht wurde, sofort fällig ist.

14_Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung im Eigentum des Auftragnehmers.

15_Daten

Im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer werden Daten des Auftraggebers, wie Firmenname, Anschrift,
e-mail, etc. zum Zwecke einer Kundenevidenz, Zusendung vom Informationsmaterial und für das Rechnungswesen über den Auftraggeber gespeichert.

16_Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichsstand für sämtliche Verpflichtungen beider Teile ist Judenburg.

17_Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und sich daraus ergebende Ansprüche gilt nur österreichisches Recht, auch dann, wenn die Lieferung ist Ausland
erfolgte.
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